
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Sexualstraftaten
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Parlamentarische Initiative
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Nadja
Bühlmann, Marc
Frick, Karin
Guignard, Sophie
Heer, Elia
Hirter, Hans
Schmid, Catalina

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Nadja; Bühlmann, Marc; Frick, Karin; Guignard, Sophie; Heer, Elia; Hirter,
Hans; Schmid, Catalina 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Sexualstraftaten, Parlamentarische Initiative, 1996 - 2021. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 23.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Strafrecht

4Privatrecht

5Kriminalität

7Sozialpolitik
7Soziale Gruppen

7Frauen und  Gleichstellungspolitik

8Kinder- und Jugendpolitik

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
StPO Strafprozessordnung
GlG Gleichstellungsgesetz

DFJP Département fédéral de justice et police
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CPP Code de prodédure pénale
LEg Loi sur l'égalité

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Nachdem der Nationalrat 1997 zwei parlamentarischen Initiativen von Felten (sp, BS) für
die Verfolgung von Vergewaltigung und anderen Gewaltakten in der Ehe oder
eheähnlichen Verhältnissen als Offizial- und nicht nur als Antragsdelikt Folge gegeben
hatte, legte nun seine Rechtskommission eine entsprechende Gesetzesänderung vor.
Da sie der Ansicht war, dass ein von Staates wegen einzuleitendes Verfahren in
Einzelfällen nicht dem Willen des Opfers entsprechen könnte, sah sie allerdings vor,
dass bei weniger schweren Fällen das Verfahren auf Wunsch des Opfers eingestellt
werden kann. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.10.2002
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich mit den Kommissionsvorschlägen zur Umsetzung von
zwei parlamentarischen Initiativen von Felten (sp, BS) für die strafrechtliche Verfolgung
von Vergewaltigung und anderen Gewaltakten in der Ehe oder eheähnlichen
Verhältnissen. Diese gelten in Zukunft als Offizial- und nicht nur als Antragsdelikt. Bei
weniger gravierenden Straftatbeständen (einfache Körperverletzung, Tätlichkeit,
Drohung, Nötigung) kann das Verfahren auf Wunsch des Opfers eingestellt werden.
Gegen den Widerstand der SVP und der Liberalen hiess der Nationalrat die neuen
Bestimmungen mit 118 zu 33 Stimmen gut. Nachdem der Ständerat oppositionslos
zugestimmt hatte, wurde die Gesetzesrevision in der Herbstsession verabschiedet. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2003
HANS HIRTER

Diesem Schicksal entging die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI), welche sexuelle
Handlungen mit Kindern unter sechzehn Jahren mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus
bestrafen will. Die Initiative wurde vom Nationalrat bereits zum vierten Mal verlängert.
Die Frist läuft nun bis zur Wintersession 2014. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN

Das gleiche Schicksal wie der Vorstoss von Simoneschi-Cortesti (cvp, TI) erlitt eine
parlamentarische Initiative von Parteikollege Darbellay (cvp, VS), die ein mindestens
zehnjähriges Berufsverbot bei sexuellen Straftaten an Kindern unter 16 Jahren
forderte. Auch dieser Vorstoss war 2008 vom Nationalrat angenommen worden, im
Hinblick auf die aktuelle Gesetzgebung in diesem Bereich kam die grosse Kammer
jedoch mit 142 zu 30 Stimmen bei 8 Enthaltungen auf ihren Entscheid zurück und gab
der Initiative keine Folge. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2014
NADJA ACKERMANN

Das gezielte und auf sexuelle Inhalte gerichtete Kontakteknüpfen von Erwachsenen mit
Kindern und Jugendlichen im Internet – das sogenannte Grooming – wird nicht unter
Strafe gestellt. Der Nationalrat gab zwar entgegen der Rechtskommission des
Ständerates einer parlamentarischen Initiative seiner Rechtskommission in der
Herbstsession 2014 diskussionslos Folge. Doch der Ständerat blieb seiner Kommission
treu und sprach sich mit 16 zu 15 Stimmen ganz knapp gegen die Initiative aus. Es sollten
und könnten in der Praxis keine Handlungen sanktioniert werden, die als straflose
Vorbereitungshandlungen zu qualifizieren seien. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN

Die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) mit der Forderung nach höheren Strafen
für sexuelle Handlungen mit Kindern soll im Rahmen der Harmonisierung der
Strafrahmen umgesetzt werden. Dazu verlängerte der Nationalrat in der Wintersession
2014 die Behandlungsfrist schon zum fünften Mal um weitere zwei Jahre. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2014
KARIN FRICK
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Die tragischen Mordfälle Lucie, Marie und Adeline zeigten laut Natalie Rickli (svp, ZH),
dass der Resozialisierung der Täter höheres Gewicht beigemessen werde als dem
Schutz der Bevölkerung. Sie forderte deshalb mit einer parlamentarischen Initiative,
dass Wiederholungstäter, die bereits einmal rechtskräftig wegen Mordes, vorsätzlicher
Tötung, schwerer Körperverletzung oder Vergewaltigung verurteilt worden sind,
ungeachtet der Erfüllung weiterer Bedingungen verwahrt werden müssen. Es sei nicht
gerechtfertigt, dass jemand, der seine zweite Chance verwirkt habe, noch eine dritte
Chance bekomme. Eine therapeutische Behandlung und Strafvollzugslockerungen sowie
die bedingte Entlassung – bei hinreichend geringem Rückfallrisiko nach erfolgreicher
Therapie – würden dadurch nicht ausgeschlossen. Die RK-NR gab der Initiative im
Oktober 2014 mit 13 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. Anfang September 2015 tat
es ihr die RK-SR mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen gleich. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.2015
KARIN FRICK

Aus demselben Grund wie vor zwei Jahren verlängerte der Nationalrat die Frist der
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) für höhere Strafen bei sexuellen
Handlungen mit Kindern zum sechsten Mal um weitere zwei Jahre, diesmal bis zur
Wintersession 2018. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Mittels parlamentarischer Initiative wollte Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH)
Mindeststrafen bei sexuellen Handlungen gegenüber Kindern unter 16 Jahren
einführen, um diese Straftaten härter zu bestrafen. Zusätzlich sollten die einschlägigen
Strafdrohungen zwischen Taten gegenüber Jugendlichen unter 16 Jahren und Kindern
unter 12 Jahren differenzieren. Die RK-SR gab der parlamentarischen Initiative im
August 2016 mit 7 zu 5 Stimmen Folge. Die nationalrätliche Schwesterkommission tat es
ihr im April 2017 gleich und hiess die Initiative mit 16 zu 6 Stimmen ebenfalls gut. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.04.2017
KARIN FRICK

Die nationalrätliche Rechtskommission möchte vor der Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) zur Verwahrung bei rückfälligen Tätern
ausführliche Anhörungen durchführen. Sie beantragte ihrem Rat deshalb, die Frist für
die Umsetzung der Initiative um zwei Jahre, also bis zur Sommersession 2019, zu
verlängern. In der Sommersession 2017 genehmigte der Nationalrat die
Fristverlängerung diskussionslos. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
KARIN FRICK

Zum siebten Mal verlängerte der Nationalrat Ende 2018 die Behandlungsfrist für die
2003 eingereichte parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI), die höhere Strafen bei
sexuellen Handlungen mit Kindern fordert. Die RK-NR erklärte, die Umsetzung der
Initiative im Rahmen der Beratung der Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen zu
prüfen, welche der Bundesrat im April 2018 zuhanden der Räte verabschiedet hatte. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
KARIN FRICK

Eine parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH), eingereicht im November 2016,
forderte, dass das Strafmass für Vergewaltigungen erhöht wird. Neu soll
Vergewaltigung mit drei bis zehn Jahren Haft bestraft werden (bisher ein bis zehn
Jahre) und in schweren Fällen mit mindestens fünf Jahren Haft (bisher drei Jahre). Die
Mindeststrafe von drei Jahren sei nötig, um sicherzustellen, dass in jedem Fall eine
unbedingte Haftstrafe gegen die Täter verhängt werde, so die Begründung Ricklis. Eine
bedingte Haftstrafe sei keine angemessene Strafe für eine Vergewaltigung. Die RK-NR
gab der Initiative im Februar 2018 Folge. Ihre Schwesterkommission zeigte sich im
Januar 2019 mit diesem Entscheid allerdings nicht einverstanden, denn sie wollte das
Strafmass im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen betrachten. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2019
ELIA HEER

Gleichzeitig mit den Standesinitiativen 14.301 und 14.311 verlängerte der Ständerat in
der Sommersession 2019 stillschweigend die Behandlungsfrist für die parlamentarische
Initiative Jositsch (sp, ZH) für Mindeststrafen bei sexuellen Handlungen gegenüber
Kindern unter 16 Jahren. Die geforderten Anpassungen am Besonderen Teil des
Strafgesetzbuches sollen im Rahmen der hängigen Vorlage zur
Strafrahmenharmonisierung geprüft werden. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2019
KARIN FRICK
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In der Sommersession 2019 gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Rickli
(svp, ZH) keine Folge, mit der die Zürcher SVP-Nationalrätin die Altersgrenze für die
Unverjährbarkeit sexueller Straftaten auf 16 Jahre erhöhen wollte. Mit 96 zu 83
Stimmen folgte der Rat dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit, die keinen Anlass sah,
die im Rahmen der Umsetzung der Unverjährbarkeits-Initiative bereits geführte
Debatte um die Altersgrenze erneut zu eröffnen. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
KARIN FRICK

Da das Bundesamt für Justiz in der Zwischenzeit im Rahmen der Umsetzung der Motion
16.3002 bereits gesetzgeberische Arbeiten zur Vereinheitlichung des Strafvollzugs bei
gefährlichen Tätern aufgenommen hatte, beantragte die RK-NR ihrem Rat im Frühling
2019, die Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) zur
Verwahrung bei rückfälligen Tätern zu verlängern. Sie wollte zuerst die Umsetzung der
Motion 16.3002 abwarten, bevor sie allenfalls selber gesetzgeberisch tätig werden
wollte. In der Sommersession 2019 stimmte der Nationalrat der Fristverlängerung bis
2021 stillschweigend zu. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
KARIN FRICK

Nachdem die RK-SR im Januar 2019 der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH)
betreffend die Erhöhung des Strafmasses für Vergewaltigungen keine Folge gegeben
hatte, weil sie die Frage stattdessen im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen
klären wollte, beschloss sie – im Einvernehmen mit EJPD-Vorsteherin Karin Keller-
Sutter –, eine materielle Revision des Sexualstrafrechts anzupacken. Dafür wollte sie
einen separaten Entwurf ausarbeiten, der dann auch Gegenstand einer regulären
Vernehmlassung sein sollte. Im Februar 2020 lenkte auch die Mehrheit der RK-NR auf
die Position ihrer Schwesterkommission ein und beantragte ihrem Rat mit 14 zu 9
Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative Rickli keine Folge zu geben. Eine
Minderheit aus SVP und FDP bestand jedoch auf Folgegeben: Sie wolle damit ein Signal
senden, dass sie die vorgeschlagenen Änderungen in der Strafrahmenharmonisierung
auch wirklich berücksichtigt sehen möchte. 
In der Sommersession 2020 forderte Minderheitsvertreterin Andrea Geissbühler (svp,
BE) den Nationalrat auf, der Initiative Folge zu geben, da man die Revision des
Sexualstrafrechts nun schon zu lange – seit 2008 – vor sich her schiebe und eine von
der Harmonisierung der Strafrahmen getrennte Vorlage diesen Prozess noch einmal
verlängern würde. Tatsächlich vermochte diese Argumentation eine Mehrheit des
Nationalrates zu überzeugen und so gab die grosse Kammer – entgegen der Empfehlung
ihrer Kommissionsmehrheit – der Initiative knapp mit 77 zu 72 Stimmen bei 14
Enthaltungen Folge. Möglich wurde dieses Resultat, weil neben der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion auch die Fraktionen der Mitteparteien und der FDP
grossmehrheitlich für Folgegeben stimmten und sich gleichzeitig mehrere
Vertreterinnen und Vertreter aus dem links-grünen Lager enthielten (5 SP, 4 GP und 2
GLP). 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2020
ELIA HEER

Das Anliegen der mittlerweile seit achtzehn Jahren hängigen parlamentarischen
Initiative Abate (fdp, TI), die Erhöhung des Strafmasses bei sexuellen Handlungen mit
Kindern, sollte nach dem Ansinnen der RK-NR nicht in einer separaten Vorlage,
sondern im Rahmen der Strafrahmenharmonisierung umgesetzt werden, weshalb deren
Behandlungsfrist immer wieder verlängert worden war. In der Zwischenzeit war die
Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen zwar in der parlamentarischen Beratung
angekommen, die Normen des Sexualstrafrechts waren vom Erstrat jedoch in einen
separaten Entwurf ausgelagert worden, der Anfang Februar 2021 in die Vernehmlassung
gegeben wurde. Damit die parlamentarische Initiative im Rahmen dieses Entwurfs
umgesetzt werden kann, verlängerte der Nationalrat in der Frühjahrssession 2021 deren
Behandlungsfrist auf Antrag seiner Rechtskommission um ein weiteres Jahr. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2021
KARIN FRICK

In der Sommersession 2021 erledigte der Ständerat die parlamentarische Initiative
Rickli (svp, ZH) für eine Erhöhung des Strafmasses bei Vergewaltigungen. Anders als
der Nationalrat gab ihr die Kantonskammer keine Folge. Sie folgte damit ihrer
einstimmigen Rechtskommission, die das Anliegen bei der Ausarbeitung des
Erlassentwurfs zum Sexualstrafrecht prüfen wollte und deshalb keinen weiteren
Handlungsbedarf sah. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
KARIN FRICK
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In der Herbstsession 2021 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der
parlamentarischen Initiative Jositsch (sp, ZH) für Mindeststrafen bei sexuellen
Handlungen gegenüber Kindern unter 16 Jahren erneut um zwei Jahre. Das Anliegen
sei Gegenstand der laufenden Revision des Sexualstrafrechts; deren Abschluss soll
abgewartet werden, bevor mit der parlamentarischen Initiative weiter verfahren wird,
erklärte Beat Rieder (mitte, VS) als Sprecher der zuständigen RK-SR. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK

Die RK-NR beantragte im November 2021 ihrem Rat einstimmig, die Behandlungsfrist
für die von Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) übernommene parlamentarische Initiative
Amherd (damals cvp, VS) mit der Forderung, Cybergrooming mit Minderjährigen unter
Strafe zu stellen, zu verlängern. Ihren Antrag begründete die Kommission damit, dass
ihre Schwesterkommission das Anliegen im Rahmen der Revision des Sexualstrafrechts
berücksichtige und eine entsprechende Bestimmung in ihre Vernehmlassungsvorlage
aufgenommen habe. Der Nationalrat stimmte der Fristverlängerung um zwei Jahre in
der Wintersession 2021 stillschweigend zu. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2021
CATALINA SCHMID

Privatrecht

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Mathias Reynard (sp, VS) eine
Beweislasterleichterung für die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Nach
bestehendem Artikel 6 GlG gelte bei zivilrechtlichen Klagen gegen die Arbeitgebenden
für eine Reihe von Diskriminierungsformen die Beweislasterleichterung; der Tatbestand
der sexuellen Belästigung gehöre jedoch nicht dazu. Es sei äusserst problematisch, dass
die hohe Zahl von Gerichtsurteilen zuungunsten der klagenden Person unter anderem
auch auf die Beweisschwierigkeit von sexueller Belästigung zurückzuführen sei. Aus
diesem Grund schlug Reynard vor, den Artikel zur Beweislasterleichterung um den
Tatbestand der sexuellen Belästigung zu ergänzen und so die Beweishürde für eine
Verurteilung zu senken. Dadurch müsste die Klägerin bzw. der Kläger das Vorliegen
einer sexuellen Belästigung künftig durch Hinweise glaubhaft machen und nicht mehr
beweisen können. Es wäre dann an der beklagten Person bzw. am beklagten
Unternehmen, Gegenteiliges nachzuweisen. Wie der Initiant im Rat unterstrich, sei die
Beweislasterleichterung jedoch nicht mit der Beweislastumkehr zu verwechseln. 
Die RK-NR, welche die parlamentarische Initiative vorgeprüft hatte, beantragte mit
einer Mehrheit von 16 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Vorstoss keine Folge zu
geben. Ungleich den Diskriminierungsformen mit Beweislasterleichterung sei es den
Arbeitgebenden im Falle der sexuellen Belästigung kaum möglich, Befreiungsbeweise zu
liefern, lautete die Begründung des Mehrheitsantrags. Die Beweislasterleichterung
stehe ausserdem in einem Widerspruch mit wichtigen Pfeilern der Schweizer
Rechtsordnung, so auch der Unschuldsvermutung. Weiter habe das Parlament in der
Vergangenheit bereits ähnliche Vorstösse abgelehnt. 
Eine Minderheit der RK-NR – bestehend aus SP-Nationalrätinnen und -räten –
erachtete diese Argumente hingegen als unbegründet und verwies auf andere Länder,
welche diese Praxis bereits erfolgreich anwendeten und positive Erfahrungen damit
gesammelt hätten. Flavia Wasserfallen (sp, BE) fügte im Namen dieser Minderheit an,
dass es den Arbeitgebenden zudem jederzeit möglich sei, externe Fachstellen mit der
Untersuchung des Falls zu beauftragen und so womöglich die nötigen Beweise zu
finden. Die Hürde für eine entsprechende Verurteilung bleibe trotz
Beweislasterleichterung hoch. Der Nationalrat folgte jedoch dem Mehrheitsantrag und
gab der Initiative in der Sommersession 2019 mit 133 zu 51 Stimmen bei 3 Enthaltungen
keine Folge. Während sich sowohl SP und Grüne als auch SVP, FDP und die Mitte jeweils
geschlossen hinter den Minderheitsantrag respektive hinter den Mehrheitsantrag
stellten, zeigte sich bei der GLP mit drei Stimmen für den Minderheitsantrag und fünf
Stimmen für den Mehrheitsantrag ein gemischtes Bild. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
CATALINA SCHMID
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Kriminalität

Die besondere Verwerflichkeit der sogenannten Kinderpornographie verlangt nach
einstimmiger Meinung des Nationalrats nach zusätzlichen strafrechtlichen
Bestimmungen. Er überwies eine parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS), welche
zusätzlich zur Herstellung und zum Vertrieb auch den Besitz von Kinderpornographie
unter Strafe stellen will. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.1996
HANS HIRTER

Gegen den Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche es aus föderalistischen
Gründen bei einem Postulat belassen wollte, überwies der Nationalrat auch eine
parlamentarische Initiative Goll (frap, ZH) mit konkreten Massnahmen zur Verbesserung
der Stellung von Opfern von Sexualdelikten im Strafermittlungsverfahren. Bereits in
der Sommersession hatte der Nationalrat eine Motion Goll (94.3210) als Postulat
überwiesen, welche ebenfalls Probleme mit dem Vollzug des neuen Sexualstrafrechts
monierte. Goll verlangte darin eine Abklärung darüber, ob nicht mit dem neuen
Sexualstrafrecht der Schutz von Kindern gegen sexuelle Ausbeutung generell abgebaut
worden sei. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.1996
HANS HIRTER

Für Kinder, welche Opfer von Sexualdelikten werden, ist es oft schwer, die Täter
anzuzeigen, namentlich wenn es sich dabei um ihre Eltern handelt. Um diesem Umstand
Rechnung zu tragen, hatte der Ständerat 1994 gegen den Willen des Bundesrates eine
Motion Béguin (fdp, NE) (Mo. 93.3564) überwiesen. Diese verlangt die Aufhebung der
1992 im Rahmen der Revision des Sexualstrafrechts eingeführten Reduktion der
Verjährungszeit von zehn auf fünf Jahre für ohne Anwendung körperlicher Gewalt
begangene Sexualdelikte mit Kindern. Die Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrats übernahm diese Forderung der kleinen Kammer. Da dringender
Handlungsbedarf bestehe, beschloss sie aber, nicht den Bundesrat mit einer Motion zu
beauftragen, sondern die Gesetzesrevision mit einer parlamentarischen Initiative in
eigener Regie durchzuführen. Das Plenum stellte sich ohne Gegenstimme hinter diesen
Antrag. Der Ständerat hiess die damit beschlossene Verdoppelung der Verjährungsfrist
ebenfalls oppositionslos gut. Da er aber noch eine Übergangsbestimmung aufnahm,
konnte das Geschäft im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen werden. Die
Rechtskommission des Nationalrats hatte zudem mit einer Motion verlangt, dass die
Verjährungsfrist für Sexualdelikte mit Kindern erst ab dem abgeschlossenen 18.
Altersjahr des Opfers zu laufen beginnt. Der Nationalrat stimmte auch diesem Vorstoss
mit deutlichem Mehr zu. Im Ständerat überwogen hingegen die auch vom Bundesrat
geteilten rechtstheoretischen Bedenken. Er überwies deshalb diesen Vorstoss lediglich
als Postulat. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.1996
HANS HIRTER

Die Aufhebung der 1992 im Rahmen der Revision des Sexualstrafrechts eingeführten
Reduktion der Verjährungszeit von zehn auf fünf Jahre für ohne Anwendung
körperlicher Gewalt begangene Sexualdelikte mit Kindern wurde im Berichtsjahr
verabschiedet, nachdem auch noch der Nationalrat den im Vorjahr vom Ständerat
hinzugefügten Übergangsbestimmungen zugestimmt hatte. Mit diesen
Zusatzbestimmungen wird die Verjährungsfrist auch für Delikte, die in der Zeit von 1992
bis 1997 begangen worden sind, auf zehn Jahre erhöht. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
HANS HIRTER

Mit zwei parlamentarischen Initiativen verlangte im Nationalrat die Sozialdemokratin
von Felten (BS) eine Verschärfung des Strafrechts zum Schutz der Frauen vor Gewalt in
der Ehe oder in eheähnlichen Verhältnissen. Die erste Initiative (Pa.Iv. 96.464) verlangt,
dass die einfache Körperverletzung durch den Mann in diesen Verhältnissen zu einem
Offizialdelikt wird. Der zweite Vorstoss will erreichen, dass sexuelle Nötigung und
Vergewaltigung in der Ehe vom Staat als Offizialdelikt, also auch ohne Einwilligung der
betroffenen Frau verfolgt werden muss. Noch 1990 hatte sich der Nationalrat anlässlich
der Revision des Sexualstrafrechts für die Ausgestaltung als Antragsdelikt entschieden.
Nun beantragte die vorberatende Kommission die Überweisung beider Vorstösse.
Gegenanträge stellten Dorle Vallender (fdp, AR) und Suzette Sandoz (lp, VD); sie blieben
aber mit 72:70 (Körperverletzung) resp. 82:66 (Vergewaltigung) Stimmen in der
Minderheit. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.1997
HANS HIRTER
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Als Ergänzung zur Neuregelung der Verjährungsbestimmungen bei sexuellen Delikten
mit Kindern beantragte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats eine
Verbesserung des Schutzes dieser Opfer während des Ermittlungs- und
Gerichtsverfahrens. Sie tat dies in Ausführung einer 1996 vom Nationalrat grösstenteils
angenommenen parlamentarischen Initiative Goll (sp, ZH). Da die Strafrechtsordnung
noch in die Kompetenz der Kantone fällt, wurden die neuen Bestimmungen ins
Opferhilfegesetzes aufgenommen. Inhaltlich geht es insbesondere auch um den Schutz
vor psychischen Belastungen bei Befragungen und bei Gegenüberstellungen mit dem
Täter. Der Nationalrat hiess die Vorschläge oppositionslos gut. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER

In der Debatte über die Volksinitiative und den Gegenvorschlag befasste sich der
Nationalrat auch mit drei im Jahre 2004 eingereichten parlamentarischen Initiativen,
welche das Ziel verfolgten, Kinder besser vor Übergriffen durch Pädophile zu schützen.
Chiara Simoneschi-Cortesi (cvp, TI) verlangte (parl. Iv. 04.469), dass Personen, die mit
Kindern arbeiten, bei ihrer Anstellung einen Strafregisterauszug vorlegen müssen. Oskar
Freysinger (svp, VS) forderte (parl. Iv. 04.441), dass Verurteilungen wegen
Pädokriminalität nie aus dem Strafregister gelöscht werden. CVP-Präsident Darbellay
(VS) beantragte in seinem Vorstoss für Personen, die mit unter 16jährigen sexuelle
Handlungen begangen haben, ein mindestens zehnjähriges Verbot von beruflichen und
ausserberuflichen Aktivitäten mit regelmässigem Kontakt zu Kindern. Die CVP
unterstützte alle drei Initiativen, da es trotz allen juristischen Einwänden darum gehe,
hier ein Zeichen zugunsten des Schutzes der Kinder zu setzen. Die SVP stellte sich aus
denselben Gründen hinter die Anträge von Simoneschi-Cortesi und Freysinger. Die
FDP, die SP und die GP anerkannten zwar, dass im Bereich der Prävention der
Pädokriminalität ein Handlungsbedarf bestehe, lehnten jedoch alle drei Vorstösse
wegen ihrer juristischen Mängel ab. Der Nationalrat entschied sich knapp für die
Initiativen von Simoneschi-Cortesi und Darbellay, die von deutlichen Mehrheiten der
SVP und der CVP und jeweils kleinen Minderheiten der SP, der FDP und der GP
unterstützt wurden. Der Ständerat gab ihnen hingegen keine Folge. Die grosse Kammer
überwies in der Herbstsession oppositionslos auch noch eine Motion Sommaruga (sp,
GE), welche diese Forderungen zum Schutz von Kindern vor rückfallgefährdeten
Sexualtätern in allgemeiner Form aufnimmt, die Ausarbeitung der konkreten
Massnahmen und strafrechtlichen Bestimmungen aber der Regierung überlässt. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2008
HANS HIRTER

Entgegen dem Antrag seiner Rechtskommission gab das Plenum des Nationalrats einer
parlamentarischen Initiative der SVP Folge, welche eine Strafverschärfung (mindestens
fünf Jahre Freiheitsentzug) für Vergewaltigungen fordert, welche durch eine Gruppe
begangen wurden. Eine entsprechende Strafverschärfung sei auch im Jugend- und
Kinderstrafrecht einzuführen. Hintergrund dieser Forderung waren mehrere Vorfälle
von Gruppenvergewaltigungen von Schulmädchen durch Jugendliche gewesen. Die
Argumente der Kommissionsmehrheit, dass nicht erwiesen sei, dass die Kriminalität von
Jugendlichen mit hohen Strafen reduziert werden könne, und dass den Richtern
genügend Spielraum für die Strafzuteilung gewährt werden müsse, vermochten nicht zu
überzeugen. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat lehnte im Berichtsjahr eine Erhöhung der Mindeststrafe von fünf Jahren
Haft bei Gruppenvergewaltigungen ab, wie sie von einer parlamentarischen Initiative
der SVP verlangt wurde, die noch 2009 vom Nationalrat angenommen worden war.
Damit folgte die kleine Kammer ihrer Rechtskommission, die argumentierte, dass
Gerichte über einen Entscheidungsspielraum verfügen müssen, um sämtlichen
Umständen eines Falls Rechnung zu tragen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2010
MARC BÜHLMANN

Das Verbot der Prostitution von Minderjährigen blieb auch nach der im Vorjahr
überwiesenen Motion Amherd (cvp, VS), welche die Unterzeichnung der
Lanzarotekonvention und die Strafbarkeit der Inanspruchnahme der Prostitution von
Minderjährigen forderte, ein Thema. Dieselben Forderungen wie die Motion Amherd
hatten zwei gleichlautende, parlamentarische Initiativen Galladé (sp, ZH) (10.435) und
Barthassat (cvp, GE) (10.439). Nachdem sie beide vom Nationalrat angenommen wurden,
lehnte sie der Ständerat mit dem Argument ab, dass sich das Parlament nicht parallel zu
den laufenden Arbeiten des Bundesrates mit dem Thema beschäftigen solle. Mit
demselben Argument hielt er auch an seinem Entschluss fest, den beiden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2012
NADJA ACKERMANN
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Standesinitiativen Wallis (10.320) und Genf (10.311) zu diesem Problem keine Folge zu
geben. 31

Die Rechtskommissionen beider Räte gaben in der zweiten Jahreshälfte 2019 einer
parlamentarischen Initiative Amherd (cvp, VS) Folge, um Cybergrooming, d.h. die
sexuelle Belästigung von Minderjährigen im Internet, unter Strafe zu stellen. Die aktuelle
Rechtslage sei nicht ausreichend, um das Grooming effektiv zu bekämpfen, konstatierte
die Initiantin. Sie liess jedoch offen, ob ein spezifischer Tatbestand für Cybergrooming
geschaffen oder bestehende Tatbestände ergänzt werden sollten. In jedem Fall forderte
sie die Ausgestaltung des Tatbestands als Offizialdelikt, um die Minderjährigen
bestmöglich zu schützen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.10.2019
KARIN FRICK

Einstimmig gab die RK-NR im Februar 2021 einer parlamentarischen Initiative Regazzi
(mitte, TI) Folge, die verdachtsunabhängige verdeckte Ermittlungen im Zusammenhang
mit pädosexuellen Straftaten auf Bundesebene ermöglichen wollte. Die Kantone
wendeten nur wenige Ressourcen im Kampf gegen Pädokriminalität im Internet auf,
weshalb mittels Anpassung der Strafprozessordnung die Bundespolizei dazu ermächtigt
werden müsse, begründete der Initiant sein Anliegen. Auch die Kommission hielt die
Schaffung einer entsprechenden Bundeskompetenz für notwendig, um
Pädokriminalität im Internet wirksam zu bekämpfen. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.02.2021
KARIN FRICK

Im Herbst 2021 widersprach die RK-SR ihrer Schwesterkommission und gab der 2019
eingereichten parlamentarischen Initiative von Fabio Regazzi (heute mitte, TI) für eine
wirksame Bekämpfung der Pädokriminalität im Internet keine Folge. Zu diesem
Zeitpunkt hatte der Nationalrat das Anliegen der Initiative bereits im Rahmen der StPO-
Revision diskutiert und einem einschlägigen Einzelantrag Regazzi stattgegeben. Die
Schaffung des Netzwerks digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität (NEDIK)
durch Bund und Kantone habe zu einer besseren Vernetzung aller involvierten Stellen
geführt, führte die RK-SR in ihrer Medienmitteilung aus. Durch diese optimierte
Zusammenarbeit erfolge die Bekämpfung der Cyberkriminalität schon heute
koordinierter und effizienter, weshalb sie eine Verschiebung der Kompetenzen als
wenig sinnvoll erachte. Ausserdem liege die präventive polizeiliche Vorermittlung in der
Kompetenz der Kantone und sei somit keine Frage der Strafprozessordnung auf
Bundesebene. In diesem Sinne betrachtete die Kommission die von der grossen
Kammer in die StPO aufgenommene Umsetzung des Anliegens als «systematisch
falsch». 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.10.2021
CATALINA SCHMID

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Pour combattre le harcèlement sexuel au travail, la conseillère nationale Flavia
Wasserfallen estime que plusieurs instruments sont nécessaires, et que certains
doivent être renforcés. C'est pour cette raison qu'elle a déposé le 17 juin 2019 une
initiative parlementaire visant à augmenter l'indemnité maximale due à la victime.
Celle-ci s'élève actuellement à six mois de salaire au maximum, ce qui n'est pas assez
dans les cas graves, selon la socialiste. Elle souhaite que le plafond atteigne les douze
mois. 
La CAJ-CN avait dans son rapport du 25 juin de l'année suivante recommandé de ne
pas donner suite à l'initiative. Selon la majorité de la commission, à savoir 14 voix,
l'augmentation du plafond n'aurait aucun effet sur la personne coupable de
harcèlement sexuel, mais sur l'employeur, qui doit verser l'indemnité s'il est impossible
de prouver que toutes les mesures ont été prises pour empêcher le harcèlement. Elle
recommande de plutôt viser l'instauration d'un climat de respect et de confiance, qui
permettrait de signaler les cas à l'interne et aurait un effet préventif. Une minorité de 11
voix avait en revanche soutenu le texte, arguant qu'un tel instrument est nécessaire,
notamment pour donner le signal que le harcèlement sexuel n'est pas une infraction
mineure et inciter les hiérarchies à assumer leur devoir de diligence et à renforcer les
mesures de prévention. 
L'initiative parlementaire a été refusée en chambre basse par 102 voix contre 90 et

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2020
SOPHIE GUIGNARD
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une abstention. Quatre membres du groupe du centre et deux de l'UDC se sont
toutefois rallié-e-s au front rose-vert. L'abstention provient du groupe du centre. 35

Kinder- und Jugendpolitik

Lors de la session de printemps 2016, une même initiative parlementaire a été
présentée au Conseil national par la députée agrarienne Natalie Rickli (udc, ZH) et aux
États par le sénateur socialiste Daniel Jositsch (ps, ZH). L'initiative exige des peines
planchers pour des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, qui seraient différenciées
en fonction de l'âge de la victime. Ainsi, tout acte de contrainte sexuelle serait puni
d'une peine privative de liberté d'une année minimum si la victime a moins de 16 ans, et
de deux années si elle a moins de 12 ans. De même un viol serait selon la proposition
des deux parlementaires puni par une privation de liberté d'au moins deux ans sur une
victime de moins de 16 ans, et de trois si cette dernière est âgée de moins de 12 ans. A
noter que le code pénal actuel ne prévoit pas de peine plancher, à moins que les actes
se déroulent sous la contrainte d'une arme ou d'un objet dangereux, auquel cas les
coupables se voient menacés d'une peine de 3 ans au minimum, indifféremment de
l'âge de la victime.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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SOPHIE GUIGNARD
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